Name: 








 
     Klasse: 


Schwerpunkt- und Fächerwahl für die Qualifikationsphase
	Schwerpunktwahl (bitte ankreuzen)

	sprachlicher

Schwerpunkt
	
	naturwissen​schaftlicher

Schwerpunkt
	
	musisch-künstlerischer

Schwerpunkt
	
	gesellschafts-
wissenschaftlicher

Schwerpunkt
	
	sportlicher

Schwerpunkt
	


	Prüfungs​fächer

(bitte eintragen)
	1.Prüfungsfach
	2.Prüfungsfach
	3.Prüfungsfach
	4.Prüfungsfach
	5.Prüfungsfach

	
	
	
	
	
	


	Aufgabenfelder und

Fächer
	Schulhalbjahre
	Überprüfung des Schwerpunkt- und Fächerwahlbogens

Die Schüler/-innen sind darauf hingewiesen worden, dass die Wahl der Fächer und die Festlegung der Prüfungs​fächer für die gesamte Qualifikationsphase vorgenommen wird!

Bitte ankreuzen, ob die folgenden Bedingungen erfüllt 

	
	12.1
	12.2
	13.1
	13.2
	

	
	Bitte ausfüllen!

Wochenstundenzahlen bitte eintragen
	

	A
	↓↓↓
	

	Deutsch
	4
	4
	4
	4
	

	Englisch
	
	
	
	
	

	
	ab Jahrgang
	
	
	
	
	sind:
	Ja
	Nein

	
	7
	9
	11
	
	
	
	
	Ist aus jedem Aufgabenfeld mindestens ein Prüfungsfach gewählt worden?
	
	

	Französisch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Latein
	
	
	
	
	
	
	
	Sind mindestens zwei der Fächer Deutsch, Fremdsprache, Mathematik Prüfungsfächer?
	
	

	Spanisch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Griechisch
	
	
	
	
	
	
	
	Wurden alle Prüfungsfächer in der Einführungsphase mindestens halbjährig, bei einer neu begonnenen Fremdsprache ganzjährig belegt?
	
	

	Musik
	
	
	
	
	
	
	

	Fachpraxis Chor (nur 2-stdg.)
	
	
	
	
	
	
	

	Kunst
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	Geschichte
	
	
	
	
	
	Nicht zulässig sind Prüfungsfachkombinationen, bei denen mehr als 36 Kurse in die Gesamtquali​fikation einzubringen wären. Wurde diese Obergrenze eingehalten?
	
	

	Geschichte bilingual

	
	
	
	
	
	
	
	

	Politik-Wirtschaft
	
	
	
	
	
	
	
	

	Erdkunde
	
	
	
	
	
	
	
	

	ev. Religion
	
	
	
	
	Wurden die Belegungsverpflichtungen beachtet? (s. Rückseite)
	
	

	kath. Religion
	
	
	
	
	
	
	

	Werte und Normen
	
	
	
	
	Wurde beachtet, dass Sport nur als P1-Fach oder als Pflichtauflage, Werte und Normen grundsätzlich nicht als Prüfungsfach gewählt werden kann?
	
	

	Philosophie
	
	
	
	
	
	
	

	Wirtschaftslehre
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	Mathematik
	4
	4
	4
	4
	
	
	

	Physik
	
	
	
	
	Sind im sprachlichen Schwerpunkt 

2 Fremdsprachen durchgehend gewählt?
	
	

	Chemie
	
	
	
	
	
	
	

	Biologie
	
	
	
	
	Sind im naturwissenschaftlichen Schwer​punkt 2 Naturwissenschaften durchgehend gewählt?
	
	

	Informatik
	
	
	
	
	
	
	

	Ökokurs
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sind im gesellschaftswissenschaftlichen oder sportlichen Schwerpunkt eine weitere Fremdsprache oder eine weitere Naturwissenschaft (z.B. der Ökokurs) für ein Jahr belegt worden?
	
	

	Sport
	
	
	
	
	
	
	

	Seminarfach
	2
	2
	2
	2
	
	
	

	Wochenstundenanzahl:
	
	
	
	
	Wenn im 11. Jg. nur eine fortgesetzte Fremd​sprache belegt worden ist, wurde die neu be​gonnene Fremdsprache durchgehend belegt?
	
	


	
	
	
	
	

	Datum
	
	Erziehungsberechtigte/-r
	
	Schüler/-in


Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Fächerwahl auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft habe.
	
	
	
	
	Eingegeben:

	Datum
	
	Klassenlehrer/-in
	
	


Belegungsverpflichtungen
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	1) Auf die zusätzlichen Belegungs- und Stundenverpflichtungen, die sich aus der Wahl eines Prüfungsfaches im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld nach 

§ 11 Abs. 4 Nr. 1 ergeben, wird hingewiesen.

2) Im sportlichen Schwerpunkt fünf Wochenstunden (vier Stunden Sportpraxis und eine Stunde Sporttheorie).

3) Die weitere Fremdsprache kann als Schwerpunktfach durch das Fach Deutsch ersetzt werden; die Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen in dieser Fremdsprache bleiben hiervon unberührt.

4) Sofern das Fach Politik- Wirtschaft nicht als Schwerpunktfach gewählt wird, muss es zwei Schulhalbjahre lang als Ergänzungsfach belegt werden.

5) Die weitere Naturwissenschaft kann als Schwerpunktfach durch das Fach Mathematik oder Informatik ersetzt werden; wird sie durch das Fach Mathematik ersetzt, so bleiben die Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen in dieser Naturwissenschaft hiervon unberührt.

6) Das Fach Darstellendes Spiel kann nur gewählt werden, wenn es an der Schule durch die oberste Schulbehörde genehmigt worden ist. Sofern Kunst oder Musik als Prüfungsfach gewählt worden ist, kann Darstellendes Spiel nicht zusätzlich belegt werden.

7) Wer nicht das Fach Religion wählt, muss das Fach Werte und Normen oder Philosophie belegen. Wird Religionsunterricht der Religionsgemeinschaft, der die Schülerin oder der Schüler angehört, nicht angeboten und muss nach § 128 Abs. 1 NSchG an dessen statt keines der dort genannten Fächer gewählt werden, so ist ein anderes Fach, das nicht Prüfungsfach ist, aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zu belegen; dieses Fach kann auch Werte und Normen oder Philosophie sein.

8) Sofern Religion oder Philosophie nicht als Schwerpunktfach gewählt wird, muss es vier Schulhalbjahre lang als Ergänzungsfach belegt werden.

9) Die weitere Naturwissenschaft kann durch das Fach Informatik ersetzt werden.

10) Es kann nur ein Fach gewählt werden, in dem in der Einführungsphase durchgehend am Unterricht teilgenommen wurde.

11) Ist Sport fünftes Prüfungsfach, so müssen zusätzlich je Schulhalbjahr zwei Stunden Sporttheorie belegt werden. Wer auf Dauer vom Sportunterricht befreit ist, belegt stattdessen ein anderes Fach seiner Wahl.

12) Die Wahlmöglichkeiten richten sich nach dem Angebot der Schule. Wird ein Wahlfach als Prüfungsfach gewählt, so ist es vierstündig zu belegen. Je nach Anwahl des Schwerpunkts und der Prüfungsfächer erfolgt eine zusätzliche Wahl im Rahmen der Schülerpflichtstundenzahl nach § 10 Abs. 2.



	Anlage 3:

Gymnasiale Oberstufe; Einbringungsverpflichtungen für die Gesamtqualifikation 

	Fächer 
	Anzahl der

Schulhalbjahres​ergebnisse 
	1) Die Schulhalbjahresergebnisse müssen dieselbe Fremdsprache oder Naturwissenschaft betreffen. 2) 1Waren Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. c VO-GO neu zu erwerben, so müssen zwei Schulhalbjahresergebnisse eingebracht werden; dies gilt auch, wenn die Einbringungsverpflichtungen mit einer anderen als der in der Einführungsphase neu begonnenen Fremdsprache erfüllt werden. 2Schulhalbjahresergebnisse in einer in der Einführungsphase neu begonnenen dritten oder vierten Fremdsprache können eingebracht werden. 3) Diese Einbringungsverpflichtung besteht nur im sprachlichen Schwerpunkt. 4) 1Beide Schulhalbjahresergebnisse müssen dasselbe Fach betreffen. 2Im musisch-künstlerischen Schwerpunkt müssen zwei Schulhalbjahresergebnisse in dem nicht als Schwerpunktfach gewählten Fach Musik oder Kunst eingebracht werden. 5) Wurde Religionsunterricht der Religionsgemeinschaft, der die Schülerin oder der Schüler angehört, nicht angeboten und an dessen statt von der Schülerin oder dem Schüler das Fach Werte und Normen oder Philosophie nicht gewählt, so sind zwei aufeinander folgende zusätzliche Schulhalbjahresergebnisse eines anderen Fachs, das nicht Prüfungsfach ist, aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld einzubringen. 6) 1Diese Einbringungsverpflichtung besteht nur im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. 2Die Naturwissenschaft kann durch Informatik ersetzt werden; in diesem Fall sind vier Schulhalbjahresergebnisse im Fach Informatik einzubringen. 7) Es muss sich um die Ergebnisse aus zwei unmittelbar aufeinander folgenden Schulhalbjahren handeln, darunter das Ergebnis des Schulhalbjahres, in dem die Facharbeit geschrieben worden ist. 8) 1Diese Einbringungsverpflichtung besteht nur im gesellschaftswissenschaftlichen und im sportlichen Schwerpunkt. 2Die Naturwissenschaft kann durch Informatik ersetzt werden; in diesem Fall sind zwei Schulhalbjahresergebnisse im Fach Informatik einzubringen.

	Deutsch 
	4 
	

	Fremdsprache1)2) 
	4 
	

	weitere Fremdsprache1)3) 
	4 
	

	Kunst oder Musik 4) 
	2 
	

	Politik-Wirtschaft 
	2 
	

	Geschichte 
	2 
	

	Religion oder Werte und Normen oder Philosophie5) 
	2 
	

	Mathematik 
	4 
	

	Naturwissenschaft1) 
	4 
	

	weitere Naturwissenschaft1) 6)
	4 
	

	Seminarfach7) 
	2 
	

	weitere Fremdsprache oder weitere Naturwissenschaft8) 
	2 
	








� Nur wählbar bei Teilnahme am bilingualen Unterricht in 11, als P-Fach nur P5 möglich.
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